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Büro der  
Landessynode 

 
TOP 3.1 

 
20. Tagung der I. Landessynode 09/2018 

 
Az.: G:LKND:105 – DAR Bö Kiel, den 3. Juli 2018 
 
 

V o r l a g e 
der Ersten Kirchenleitung 

für die Tagung der Landessynode vom 27. bis 29. September 2018 
 
 
 
Gegenstand: Kirchengesetz über die Zustimmung zum Arbeitsrechtsrege-
lungsgrundsätzegesetz der EKD 
      
Das Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz der EKD (ARGG-EKD) ist auf der 
Grundlage von Artikel 10 a Absatz 2 der Grundordnung der EKD beschlossen wor-
den. Es bedarf zur Umsetzung in den Gliedkirchen deren Zustimmung. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Landessynode wird folgender Beschluss empfohlen: 
Die Landessynode beschließt das Kirchengesetz über die Zustimmung zum Arbeits-
rechtsregelungsgrundsätzegesetz der EKD.  
 
Anlagen: 
Nr. 1: Kirchengesetz über die Zustimmung zur ARGG-EKD – Entwurf  
Nr. 2: ARGG-EKD 
Nr. 3: Begründung zum ARGG-EKD 
Nr. 4: Arbeitsrechtsregelungsgesetz Mecklenburg Pommern (ARRG.MP) 
Nr. 5: Synopse § 6 ARRG.MP alte und neue Fassung 
Nr. 6: Stellungnahme des Beauftragten für Geschlechtergerechtigkeit 
Nr. 7: Stellungnahme GMAV Diakonisches Werk Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
Nr. 8: Stellungnahme der AG-MAVen Hamburg und Schleswig-Holstein 
 
 
Beteiligt wurden:  
Diakonische Werke       
Gesamtausschüsse Mitarbeitervertretungen  
EKD, VELKD 
Gender- und Gleichstellungsstelle      
Dienst und Arbeitsrechtsausschuss      
Rechtsausschuss        
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Begründung: 
 
1. Allgemeines: 
Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat am 12. November 2013 
das Kirchengesetz über die Grundsätze der Regelung der Arbeitsverhältnisse der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der EKD und ihrer Diakonie (ARGG-EKD) (Anla-
ge2) beschlossen. 
Das ARGG-EKD ist eine Konsequenz der Entscheidungen, die das Bundesarbeitsge-
richt am 20. November 2012 getroffen hat. Darin wurde festgestellt, dass es den Kir-
chen aufgrund des verfassungsrechtlich verankerten Selbstbestimmungsrechts ge-
mäß Artikel 140 GG i. V. Artikel 137 Absatz 3 WRV möglich ist, auf Konsens ausge-
richtete Verfahren der Arbeitsrechtssetzung zu definieren, wenn die Arbeitsrechtsre-
gelungen verbindlich zur Anwendung gelangen und die Gewerkschaften ein ausrei-
chendes Maß an Betätigung erhalten. Infolge dieser Rechtsprechung haben sich die 
Gliedkirchen der EKD verständigt, in einem Arbeits-
rechtsregelungsgrundsätzegesetz den Rahmen für die Arbeitsrechtssetzung inner-
halb der Evangelischen Kirche und ihrer Diakonie festzulegen. Im ersten und zweiten 
Abschnitt wer-den die grundsätzlichen Anforderungen an die Verfahren der kirchli-
chen Arbeitsrechtssetzung bestimmt. Das Leitbild der Dienstgemeinschaft erfordert 
eine Gestaltung der Arbeits-bedingungen nach den Grundsätzen der Parität, Part-
nerschaft, Verbindlichkeit und des Konsensprinzips mit einer verbindlichen neutralen 
Schlichtung. Durch das ARGG-EKD werden die Dienstgeber normativ an die kir-
chengemäßen Verfahren der Arbeitsrechtssetzung und deren materielle Ergebnisse 
gebunden. Es dürfen nur Arbeitsverhältnisse begründet werden, die die kirchlichen 
Arbeitsrechtsregelungen als Mindestbedingungen beinhalten.  
Das ARGG-EKD stellt das Verfahren des Dritten Weges (Arbeitsrechtssetzung in 
unabhängigen paritätisch besetzen Kommissionen) gleichberechtigt neben das Ver-
fahren kirchengemäß modifizierter Tarifverträge. Die kirchengemäße Modifizierung 
des Tarifvertragssystems besteht insbesondere in der Ersetzung von Arbeitskampf 
durch eine verbindliche Schlichtung. 
Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen des ARGG-EKD sind der 
nichtamtlichen Begründung zu entnehmen (Anlage 3). 
 
Das ARGG-EKD ist auf der Grundlage von Artikel 10 a Absatz 2 der Grundordnung 
der Evangelischen Kirche in Deutschland von der Synode der EKD beschlossen 
worden. Es bedarf zur Umsetzung in den Gliedkirchen daher deren Zustimmung. 
17 von 20 Gliedkirchen haben inzwischen ihre Zustimmung zum ARGG-EKD erklärt. 
 
2. Zu den einzelnen Artikeln: 
Zu Artikel 1:  
Mit dem vorliegenden Entwurf des Zustimmungsgesetzes für die Nordkirche und ihre 
Diakonischen Werke – Landesverbände – wird der erste Schritt der Rezeption des 
ARGG-EKD für die Nordkirche und ihre Diakonie vollzogen.  
 
Mit Satz 1 erklärt die Nordkirche für die verfasste Kirche und ihre Diakonischen Wer-
ke – Landesverbände –, dass Parität, Partnerschaft, Verbindlichkeit und Konsens die 
Grundsätze des kirchlichen Arbeitsrechts in der Nordkirche sind. Diese bilden den 
Rahmen für die in einem zweiten Schritt noch zu beschließende Form der einheitli-
chen Arbeitsrechtssetzung. 
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Satz 2 richtet sich an die Diakonischen Werke, auf ihre Mitglieder einzuwirken, dass 
die Grundsätze da, wo sie noch nicht zur Anwendung gelangen, umgesetzt werden. 
Diese Regelung reagiert auf die im Prozess um die Rechtsvereinheitlichung in der 
Nordkirche durch-geführte Erhebung, die aufzeigt, dass auf 20 % der Arbeitsverhält-
nisse im Bereich der Diakonie kein Arbeitsrecht Anwendung findet, das in einem der 
im ARGG-EKD geregelten Verfahren zustande kommt. Dabei ist noch einmal zu dif-
ferenzieren zwischen Mitgliedern, die Tarifverträge, wie z. B. den TVÖD oder den 
TVL, anwenden, zumal, wenn diese unter Mit-wirkung der Mitarbeitervertretung An-
wendung finden, und einseitig von der Dienststellenleitung festgesetzten Rege-
lungswerken. Die Hintergründe und Motive hierfür sind vielfältig. Teilweise sind sie 
historisch bedingt, teilweise fußen sie auf wirtschaftlichen Gründen. Die Diakoni-
schen Werke haben ein gemeinsames Grundsatzpapier erarbeitet, das unabhängig 
vom Verfahren der Arbeitsrechtssetzung inhaltliche Vorgaben für die Arbeitsbedin-
gungen macht, was zu begrüßen ist. Gleichzeitig müssen die Landesverbände aber 
auch für das, was unter Aufnahme der Leitsätze aus den Entscheidungen des BAG 
als kirchliche Arbeitsrechtssetzung und die Dienstgemeinschaft bestimmendes Fun-
dament im ARGG-EKD normiert ist, bei ihren Mitgliedern eintreten. Die kirchliche 
Rechtsordnung bestimmt, was kirchliches Arbeitsrecht ist und die verfasste Kirche 
legt auch für ihre Diakonie fest, worin die kirchenspezifischen Besonderheiten liegen 
und welche Folgen sich daraus für die Arbeitnehmer-Arbeitgeberbeziehungen erge-
ben.  
Mit der Regelung, dass die Diakonischen Werke bei ihren Mitgliedern darauf hinwir-
ken sollen, dass die Grundsätze des ARGG-EKD bei ihren Mitgliedern umgesetzt 
werden, wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Übergangszeiträume erforder-
lich sind. § 18 ARGG-EKD findet insoweit keine Anwendung. 
 
Zu Artikel 2: 
Bis zu einer Vereinheitlichung des Arbeitsrechts in der Nordkirche gelten das Arbeits-
rechtsregelungsgesetz der ehemaligen Nordelbischen Kirche und das Arbeitsrechts-
regelungsgesetz der Mecklenburgischen und Pommerschen Kirche weiter. Mit der 
Zustimmung der Nordkirche zum ARGG-EKD ist dafür Sorge zu tragen, dass die tra-
genden Grundsätze dieses Kirchengesetzes zur Anwendung kommen. Einer der tra-
genden Grundsätze ist die Gewährleistung der koalitionsmäßigen Betätigung der 
Gewerkschaften und Mitarbeiterverbände (Mitarbeitervereinigungen). Diese müssen 
die Möglichkeit erhalten als Tarifpartner bzw. in der Arbeitsrechtlichen Kommission 
mitzuwirken. Aus diesem Grunde ist es erforderlich,  
§ 6 des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes der Mecklenburgischen und Pommerschen 
Kirche (ARGG.MP) zu ändern.  
 
Nummer 1 folgt § 8 Absatz 1 und Absatz 7 ARGG-EKD, wonach es den Gliedkirchen 
eröffnet ist, dass die Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiter (in angemessener 
Zahl) von Gewerkschaften und Mitarbeiterverbänden und zu einem anderen Teil von 
Mitarbeitervertretungen im Zuständigkeitsbereich der Arbeitsrechtlichen Kommission 
entsandt werden. 
In der Mecklenburgischen Landeskirche war es seit jeher üblich, dass die Kirchen-
gewerkschaft, der Kirchenmusikerverband und die Arbeitsgemeinschaft der Küster in 
der Arbeits-rechtlichen Kommission vertreten waren, was in der gemeinsamen Ar-
beitsrechtlichen Kommission mit der Pommerschen Kirche seine Fortsetzung fand. 
Daran sollte festgehalten werden, indem den Gewerkschaften bzw. Mitarbeiterverei-
nigungen drei Plätze zugestanden werden. Die Gewerkschaften bzw. Mitarbeiterver-
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einigungen entsenden ihre Vertreter aber künftig selbst und nicht über die Vorsitzen-
den der Mitarbeitervertretungen.  
Die Vorsitzenden aller Mitarbeitervertretungen in den Kirchenkreisen Mecklenburg 
und Pommern entsenden zwei Vertreter der Mitarbeiter in die Arbeitsrechtliche 
Kommission.  
Fortgeschrieben wird auch die Regelung, nach der darauf geachtet werden soll, dass 
die verschiedenen Bereiche des kirchlichen Dienstes Berücksichtigung finden und 
mindestens die Hälfte der zu entsendenden Vertreter seit zwei Jahren hauptberuflich 
im kirchlichen Dienst tätig sein sollen. 
Absatz 2 nimmt die Legaldefinition des Begriffs der Mitarbeitervereinigungen (-
verbände) aus § 8 Absatz 2 ARGG-EKD auf.  
 
Nummer 2 bestimmt, dass die jetzt im Amt befindliche Arbeitsrechtliche Kommission 
bis zum Ablauf ihrer Amtszeit (Dezember 2019) in bisheriger Zusammensetzung im 
Amt bleibt.  
 
Auf weitere Änderungen und Anpassungen des ARGG. MP, auch auf die übliche 
sprachliche Gleichstellung von Frauen und Männern, wird bewusst im Lichte der Tat-
sache, dass an einer Vereinheitlichung des Arbeitsrechts für die Nordkirche gearbei-
tet wird und die bisherigen Arbeitsrechtsregelungsgesetze nur noch Übergangscha-
rakter haben, verzichtet.  
 
Zu Artikel 3: 
Es wird geregelt, dass dieses Kirchengesetz zu dem Zeitpunkt in Kraft tritt, den der 
Rat der EKD bestimmt. 
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